
Operative Produktziele für die steuerungsrelevanten Produkte der Stadt Großalmerode für das Jahr 2020 

 

Steuerungsrelevante 

Produktbereiche 

Strategische Oberziele Operative Produktziele 

Personalwesen  Über den Haushaltsausgleich nach 

§ 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ein 

Überschuss von 100 T€ zur 

außerordentlichen Schuldentilgung 

erwirtschaftet werden. 

 Einführung eines modernen 

Personalmanagements bis 

31.12.2019. 

 Steigerung der Bürgerzufriedenheit: 

Vermarktung eigener Stärken, 

Einrichtung Familienbeirat, 

Erhöhung der Anzahl der 

Tagesmütter. 

 

1. Abschluss einer Dienstvereinbarung für Telearbeit bis 

31.03.2020. 

 

2. Durchführung einer jährlichen Mitarbeiterbefragung. 

Haushalt- und 

Finanzwirtschaft/ 

Controlling 

 Ab 2020 soll der 

Bevölkerungszuwachs 0,5 % p. A. 

betragen. 

 Über den Haushaltsausgleich nach 

§ 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ein 

Überschuss von 100 T€ zur 

außerordentlichen Schuldentilgung 

erwirtschaftet werden. 

1. Der Haushaltsplan 2020 wird bis 31.03.2020 auf der 

Homepage der Stadt benutzerfreundlich präsentiert. 

 

2. Den Überschuss von 100 T€ tatsächlich in Form einer 

Rücklage zur außerordentlichen Schuldentilgung bzw. zur 

Verringerung einer Neuverschuldung verwenden. 

 

  



Ruhender und fließender 

Verkehr 
 Über den Haushaltsausgleich nach 

§ 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ein 

Überschuss von 100 T€ zur 

außerordentlichen Schuldentilgung 

erwirtschaftet werden. 

 Anreiz für Bürgerengagement 

schaffen, Verbesserung des sozialen 

Miteinanders, regelmäßiger 

Bürgerdialog. 

1. Umsetzung des Konzeptes zur innerstädtischen 

Parkraumbewirtschaftung bis 01.01.2020. 

 

2. Der Kostendeckungsgrad soll mindestens 120 % betragen. 

 

3. Übernahme von 1 Geschwindigkeitsanzeigeanlage p. A. ins 

Ehrenamt. 

Brand- und 

Katastrophenschutz, 

Gefahrenabwehr 

 Über den Haushaltsausgleich nach 

§ 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ein 

Überschuss von 100 T€ zur 

außerordentlichen Schuldentilgung 

erwirtschaftet werden. 

 Anreiz für Bürgerengagement 

schaffen, Verbesserung des sozialen 

Miteinanders, regelmäßiger 

Bürgerdialog. 

1. Verringerung der Sachaufwendungen im Haushaltsvollzug um 

1 % p. A.  

2. Umsetzung des Konzeptes zur Attraktivitätssteigerung bis 

31.12.2020. 

3. Steigerung der Anzahl tauglicher Atemschutzgeräteträger in 

den Einsatzabteilungen um 4 Personen jährlich. 

4. Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung an die Änderungen 

des HBKG bis 31.10.2020. 

5. Überarbeitung des Bedarfs- und Entwicklungsplans bis 

31.10.2020. 

Kindertagesbetreuung  Über den Haushaltsausgleich nach 

§ 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ein 

Überschuss von 100 T€ zur 

außerordentlichen Schuldentilgung 

erwirtschaftet werden. 

 Steigerung der Bürgerzufriedenheit: 

Vermarktung eigener Stärken, 

Einrichtung Familienbeirat, 

Erhöhung der Anzahl der 

Tagesmütter. 

1. Erhöhung von 2 Tagesmütterplätzen p.A. 

 

2. Erhöhung der Gebühren um 10 % im Jahr 2020. 

 

 

  



Kinder-, Jugend- und 

Familieneinrichtungen 
 Steigerung der Bürgerzufriedenheit: 

Vermarktung eigener Stärken, 

Einrichtung Familienbeirat, 

Erhöhung der Anzahl der 

Tagesmütter 

 Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei 

Verminderung des Zuschussbedarfs 

um 1 % jährlich. 

 Über den Haushaltsausgleich nach 

§ 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ein 

Überschuss von 100 T€ zur 

außerordentlichen Schuldentilgung 

erwirtschaftet werden. 

1. Umsetzung des Konzeptes zur. Einrichtung eines 

Familienbeirates bis 30.09.2020. 

 

2. Bedarfsermittlung von Kinderspielplätzen und Aktivplätzen 

bis 30.06.2020 . 

 

 

Panoramabad  Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei 

Verminderung des Zuschussbedarfs 

um 1 % jährlich. 

 Steigerung der Bürgerzufriedenheit: 

Vermarktung eigener Stärken, 

Einrichtung Familienbeirat, 

Erhöhung der Anzahl der 

Tagesmütter. 

1. Überarbeitung des Marketingkonzeptes bis 30.04.2020. 

 

2. Steigerung der Einnahmen um durchschnittlich 10 % p.A. 

 

3. Einsparung von Hilfspersonalkosten um 5 % p.A.  

 

4. Durchführung von 4 Unterrichtseinheiten der Schulen im 

Freibad. 

  



Stadt- und 

Landschaftsplanung 
 Jährliche Verminderung der Anzahl 

leerstehender Gebäude. 

 Ab 2020 soll der 

Bevölkerungszuwachs 0,5 % p. A. 

betragen. 

 Aufbau eines wirksamen 

Standortmarketings. 

 Steigerung der Bürgerzufriedenheit: 

Vermarktung eigener Stärken, 

Einrichtung Familienbeirat, 

Erhöhung der Anzahl der 

Tagesmütter. 

1. Verminderung der Anzahl leerstehender Gebäude um 5 % p.A. 

 

2. Erschließungsbeginn „Adolf-Häger-Str. West“ bis zum 

30.09.2020. 

 

3. Verkauf von 3 städtischen Bauplätzen im Jahr 2020. 

 

4. Neubewertung der städtischen Baugrundstücke bis zum 

31.03.2020. 

Friedhofs- und 

Bestattungswesen 
 Über den Haushaltsausgleich nach 

§ 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ein 

Überschuss von 100 T€ zur 

außerordentlichen Schuldentilgung 

erwirtschaftet werden. 

 Anreiz für Bürgerengagement 

schaffen, Verbesserung des sozialen 

Miteinanders, regelmäßiger 

Bürgerdialog. 

 Steigerung der Bürgerzufriedenheit: 

Vermarktung eigener Stärken, 

Einrichtung Familienbeirat, 

Erhöhung der Anzahl der 

Tagesmütter. 

1. Steigerung der Bestattungszahlen von 1 % p.A. 

 

2. Durchführung von 7 ehrenamtlichen Verschönerungsaktionen 

auf den Friedhöfen. 

 

3. Variantenanalyse über die Friedhofspflege 

(Fremdvergabe/eigenes Personal) bis zum 30.09.2020. 

 

4. Durchführung von 16 Friedhofsbegehungen jährlich. 

  



Bürgerhäuser  Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei 

Verminderung des Zuschussbedarfs 

um 1 % jährlich. 

 Steigerung der Bürgerzufriedenheit: 

Vermarktung eigener Stärken, 

Einrichtung Familienbeirat, 

Erhöhung der Anzahl der 

Tagesmütter. 

1. Steigerung der kostenpflichtigen Nutzungstage um 5 % p.A. 

 

2. Verringerung der Betriebskosten um 2 % p.A. 

 

3. Erstellung eines Nutzungsprofils mit Schwerpunkten bis zum 

30.09.2020. 

Steuern, allgem. 

Zuweisungen und 

Umlagen 

 Über den Haushaltsausgleich nach 

§ 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ein 

Überschuss von 100 T€ zur 

außerordentlichen Schuldentilgung 

erwirtschaftet werden. 

1. Erhöhung der Grundsteuer B um 100 %-Punkte. 

 




